
Eine schwierige wirtschaftliche Entwicklung oder auch ein unvorhersehbares Ereignis kann 
Kurzarbeit in Ihrem Betrieb notwendig machen. Mit Kurzarbeitergeld können die daraus folgenden 
Entgeltausfälle in Teilen ausgeglichen werden. Beschäftigte in Kurzarbeit können die Leistung 
maximal 12 Monate lang beziehen.

Unter welchen Voraussetzungen Sie als Arbeitgeber Kurzarbeitergeld beantragen können und wie 
das Verfahren abläuft, erläutern die beiden Videos auf der Seite So beantragen Sie 
Kurzarbeitergeld(/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video).

Hinweis: Die Hinweise umfassen die bisher geltenden Regeln zur Kurzarbeit. Bundesregierung und 
Gesetzgeber erarbeiten derzeit kurzfristige Sonderregeln zum erleichterten Bezug von 
Kurzarbeitergeld. Diese geplanten Änderungen sind in den Videos nicht enthalten.

Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld?

Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem Netto-Entgeltausfall. Beschäftigte 
in Kurzarbeit erhalten grundsätzlich 60 Prozent des pauschalierten Netto-Entgelts. Lebt 
mindestens ein Kind mit im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld 67 Prozent des ausgefallenen 
pauschalierten Nettoentgelts. Die maximale gesetzliche Bezugdauer beträgt 12 Monate.

Diese Tabellen helfen Ihnen bei der Berechnung:

Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeitergeld kann Entgeltausfall aufgrund von Kurzarbeit in Ihrem Betrieb zum Teil 
ausgleichen. Erfahren Sie alles Wesentliche rund um die Leistung, die Arbeitgeber online 

beantragen können.

Kurzarbeitergeld online beantragen
Sie können Kurzarbeitergeld bequem online anzeigen und beantragen. Auch Saison-
Kurzarbeitergeld können Sie online beantragen. Melden Sie sich in unserem Portal eServices über 
einen von der zuständigen Agentur für Arbeit betreuten Account an – dafür können Sie auch Ihre 
JOBBÖRSE-Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) verwenden.

JETZT ANMELDEN(HTTPS://APOLLO.ARBEITSAGENTUR.DE/HOME/)



◾ Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes 2020
( https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf )

◾ Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes für Geringverdiener 2020
( https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug51-tabelle-2016_ba015003.pdf )

 Rufen Sie uns an! 

Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter.

Wenden Sie sich an den Arbeitgeber-Service, erreichbar Montag – Freitag,  8 -18 Uhr:

 0800 4 555520 (GEBÜHRENFREI) (tel:00498004555520)

Weiterführende Links 

Faktor A - Das Arbeitgeber-Magazin (http://faktor-a.arbeitsagentur.de/)

Downloads 

Merkblatt 8a - Kurzarbeitergeld 
(https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-
kurzarbeitergeld_ba015385.pdf)



Merkblatt 8d - Saison-Kurzarbeitergeld 

(https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8d-saison-kug_ba015391.pdf)



Anzeige über Arbeitsausfall 

(https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf)



Antrag auf Kurzarbeitergeld 

(https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf)



Abrechnungsliste Kurzarbeitergeld 

(https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug108_ba013010.pdf)



Hinweise zum Antragsverfahren 

(https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf)



Zu den Weisungen Kurzarbeitergeld 

(https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013530.pdf)



WEITERE DOWNLOADS(UNTERNEHMEN/DOWNLOAD-CENTER-UNTERNEHMEN)
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